
Hinweise zur Briefwahl für die Kommunalwahl 2026 

Alle im Wählerverzeichnis des Marktes Zapfendorf eingetragenen Wahlberechtigten erhalten 
für die Kommunalwahl 2026 bis spätestens 15. Februar 2026 eine Wahlbenachrichtigung in 
Form eines Briefes zugesandt. 

Die Wahlbenachrichtigung dient entweder zur Vorlage im Urnenwahllokal am Wahltag oder 
zur Beantragung von Briefwahlunterlagen. Hierfür einfach den entsprechenden Vordruck auf 
der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausfüllen. Ebenso besteht auch wieder die Möglich-
keit, die Briefwahlunterlagen digital mittels QR-Code zu beantragen. 

Im Gegensatz zu anderen Wahlen gibt es bei der Kommunalwahl die Besonderheit, dass ggf. 
eine Stichwahl bei der Bürgermeister- und/oder Landratswahl am 22. März 2026 stattfinden 
kann. Dies ist dann der Fall, wenn ein Bewerber am 08. März 2026 nicht mindestens 50 % der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 

Sofern Sie auch für eine mögliche Stichwahl Briefwahlunterlagen beantragen möchten, kön-
nen Sie dies bereits mit der Beantragung der Briefwahlunterlagen für den 08. März 2026 tun. 
Hierzu ist im Antragsformular an der entsprechenden Stelle (siehe Nr. 1 der Abbildung) zu-
sätzlich ein Kreuz zu setzen. 

Hinweis: Das Wahlamt ist nicht berechtigt, Briefwahlunterlagen für eine mögliche Stichwahl 
auszustellen, wenn das erforderliche Kreuz nicht gesetzt wurde. In diesem Fall ist eine er-
neute Antragstellung durch den Wähler erforderlich. 

 

Bitte vergessen Sie nicht, den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins (= Briefwahlunterlagen) 
auf der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsbriefes zu unterschreiben (siehe Nr. 2 der Abbil-
dung). 

Bei Abholung der Briefwahlunterlagen durch eine andere Person ist zudem zwingend die Voll-
macht auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung auszufüllen und zu unterschreiben. 

Bitte beachten Sie, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen der Gemeinde- und Landkreis-
wahlordnung die Briefwahlunterlagen frühestens ab Montag, den 16. Februar 2026 versandt 
bzw. ausgehändigt werden dürfen. 

Die Briefwahlunterlagen müssen spätestens am 08. März 2026 um 18:00 Uhr in der Gemein-
deverwaltung (Rathaus) eingegangen sein. Briefwahlunterlagen, die nach dem genannten 
Zeitpunkt eingehen, werden für die Stimmauszählung nicht berücksichtigt! 

Wahlamt 
Markt Zapfendorf 
 


